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Unser Versicherungspartner:
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RheinLandplatz I 41460 Neuss 
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Überreicht von:

Über uns Wir stehen Ihnen 
zur Seite

Die akf bank gehört mit der akf leasing zu den großen 
Finanzierungs- und Leasinggesellschaften Deutschlands. 
Mit dem Familienkonzern Vorwerk haben wir einen  
starken und renommierten Gesellschafter. Profitieren Sie 
von unserer langjährigen Erfahrung im Kfz-Markt und 
erfüllen Sie sich mit Ihrer zuverlässigen Autobank Ihre 
persönlichen Wünsche. Seit mehr als 50 Jahren.

Unsere flexiblen Finanzierungslösungen ermöglichen 
Ihnen einfach und schnell die Mobilität, die Sie sich 
wünschen. Wir finanzieren Neuwagen, Vorführwagen 
und Gebrauchtfahrzeuge aller Marken. Zuverlässige 
Versicherungen runden unser Finanzierungsangebot 
ab – damit Sie jederzeit sorgenfrei fahren.

Wirkungsvoller 
Schutz – 
Die Ratenschutz-
versicherung der 
akf bank

akf ratenschutzversicherung (rsv)
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·  Versicherungsschutz ohne Wartezeit· Keine Gesundheitsprüfung

NEU

autofinanz



 · Bei Mehrfachschäden Zahlung bis zu 24 Monaten
 · Versicherungsschutz endet mit Vollendung des  

68. Lebensjahres 

Bei Tod:
 · Abgeltung der noch offenen Restschuld bis zu       

125.000 EUR
 · Versicherungsschutz endet mit Vollendung des       

76. Lebensjahres

Sie wünschen einen Versicherungstarif ohne die 
Absicherung der Arbeitslosigkeit? Gern. Schließen Sie 
bei Ihrem Händler dazu einfach das Paket BASIS ab.

Vertrauen schafft Sicherheit
Mit unseren Finanzierungslösungen unterstützen wir 
Sie dabei, sich Ihre Wünsche zu erfüllen. Wir entwickeln 
Finanzierungsmodelle, die zu Ihrer persönlichen 
Situation passen und gleichzeitig mögliche Risiken 
berücksichtigen. Diese klären wir bereits im Vorfeld mit 
Ihnen ab.

Eingeschränkte Liquidität bei der Rückzahlung Ihrer 
Vertragsraten ist ein solches Risiko. Unsere Versicherung 
sichert Ihre Ratenrückzahlung zu einem günstigen 
Beitrag ab. Der Einmalbetrag wird einfach im Leasing- 
oder Kreditvertrag mitfinanziert und in die laufenden 
Rückzahlungen einbezogen. So entsteht keinerlei 
zusätzlicher Aufwand für Sie. 

Was wir von uns selbst erwarten, gilt auch für unsere 
Partner. Unser Versicherungspartner Credit Life verfügt 
wie die akf bank über langjährige Erfahrung und 
ausgewiesene Expertise. 

Sichern Sie sich ab
Bei Verlust der Arbeit oder der Arbeitskraft droht schnell 
ein Verdienstausfall, der Sie empfindlich treffen kann. 
Unter Umständen geraten Ihre Ratenzahlungen für einen 
Leasing- oder Kreditvertrag durch die veränderte finan-
zielle Situation ins Wanken.

akf ratenschutzversicherung (rsv) ist eine wichtige 
Unterstützung für Sie, sollten Sie unverschuldet in einen 
finanziellen Engpass geraten. Die Fortzahlung Ihrer 
vertraglich vereinbarten Raten für Kredit- oder Leasing-
verträge ist damit sichergestellt.

Eine Sorge weniger 
Mit unserer Versicherung sichern Sie sich rundum ab und 
treffen für den Fall von Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosig-
keit oder Tod entsprechende Vorsorge. Die Ratenzahlun-
gen sind abgesichert und es entsteht Ihnen selbst oder 
Ihren Angehörigen keine zusätzliche Belastung.

Vorteile auf einen Blick*
Bei Arbeitsunfähigkeit:
 · Ratenfortzahlung in voller Höhe bis max. 2.500 EUR
 · Zahlung ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit 

zur nächsten Ratenfälligkeit des Darlehens- und 
Leasingvertrages

 · Absicherung auch nach Wegfall der Lohnfortzahlung 
des Arbeitgebers

 · Zahlung der Raten für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
bis zum Ende der Darlehens- und Leasinglaufzeit

 · Mehrfachleistungen sind möglich
 · Versicherungsschutz endet mit Vollendung des  

68. Lebensjahres

Bei Arbeitslosigkeit:
 · Ratenfortzahlung in voller Höhe bis max. 2.500 EUR
 · Zahlung ab dem 91. Tag der Arbeitslosigkeit
 · Zahlung der Raten für die Dauer der Arbeitslosigkeit bis 

zu max. 12 Monaten pro Schaden 

* Maßgeblich sind die allgemeinen Versicherungsbedingungen.


